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Norm

ABGB §906

EO §12

ZPO §410

Rechtssatz

Dem einer Partei aus dem Gesetz oder einer Vereinbarung zustehenden Wahlrecht zwischen zwei oder mehreren ihr

obliegenden Leistungen wird, wenn diese Partei keine der geschuldeten Leistungen erbringt, durch ein alternatives

Klagebegehren Rechnung getragen. Ein auf nur eine der mehreren geschuldeten Leistungen gerichtetes Klagebegehren

müßte in diesem Fall abgewiesen werden, weil es durch die materielle Rechtslage nicht gedeckt ist. Der Beklagte kann

hier auch nicht zur wahlweisen Erfüllung einer der tatsächlich geschuldeten Leistungen verurteilt werden, weil ein

solches Urteil durch das Begehren nicht gedeckt wäre. Anders verhält es sich aber dann, wenn der Kläger zwar nur

eine der mehreren wahlweise geschuldeten Leistungen einklagt, dem Beklagten jedoch die Ermächtigung einräumt,

sich von dieser Verp ichtung durch die Erfüllung einer der übrigen alternativ geschuldeten Leistungen zu befreien. In

diesem Falle steht dem Beklagten das Wahlrecht uneingeschränkt o en, er kann es sogar noch ausüben, wenn gegen

ihn zur Hereinbringung der Judikatschuld Exekution geführt wird, und dann die Einstellung dieser Exekution wegen

Erfüllung mit Erfolg begehren. Der Urteilsspruch entspricht hier zwar nicht der materiellen Rechtslage, der Beklagte ist

dadurch aber nicht beschwert.
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Vgl auch; Beisatz: Lässt das materielle Recht Wahlschuldverhältnisse zu, bei denen das Wahlrechtdem Schuldner

zusteht, so muss deren Durchsetzung auch prozessual möglich sein. (T1); Beisatz: Hier: Zulässigkeit von

Wahlschuldverhältnissen dahingehend, dass Sachen bis zu einem bestimmten Gesamtwert zu übergeben sind.

(T2); Veröff: SZ 2006/25
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